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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: INSEBO LiquiTec Haftreiniger 

UFI: KTND-7NK6-DA2U-KW68

1.2 Relevante identifizier te Verwendungen des Stoffs / Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Verwendung des Stoffs / Gemischs: Primer / Haftvermittler für Dichtstoffe

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der  das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller /L ieferant:
WS INSEBO GmbH
Industriestraße 24, A-2325 Himberg bei Wien
Tel.: +43 (0) 2235/86227-0
e-mail: office@insebo.com

1.4 Notrufnummer
Vergiftungsinformationszentrale, Wien, (24h), Tel.: +43 (0)1 406 43 43
Giftnotruf der Charité, Universitätsmedizin Berlin, (24h): +49 (0) 30 30686700

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder  Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr . 1272/2008:
Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr . 1272/2008
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

Signalwor t Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur  Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexane
Isoalkane C7-C10
Titantetrabutanolat

Gefahrenhinweise
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Dampf/Nebel vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe, Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der  PBT- und vPvB-Beur teilung
Das Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Feststellung endokr inschädlicher  Eigenschaften
Dieses Produkt enthält keine Bestandteile, die gemäß Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der Verordnung (EU)
2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 als Bestandteile mit endokrinschädigenden Eigenschaften betrachtet
werden, in Mengen von 0,1% oder mehr.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

Gefähr liche Inhaltsstoffe:
EG-Nummer: 931-254-9 Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexane

Alternative CAS-Nummer: 64742-49-0
Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT
SE 3, H336

50 - 100%

CAS: 90622-56-3
EINECS: 292-458-5
Reg.Nr.: 01-2119471305-42

Isoalkane C7-C10
Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin
Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

2,5 - 10%

CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
Reg.Nr.: 01-2119967423-33

Titantetrabutanolat
Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
H335-H336

≤ 2,5%

Zusätzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
Betr. CAS-Nr. 90622-56-3: Diese Substanz kann auch durch CAS-Nr. 64741-66-8 beschrieben werden.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der  Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Hinweise:
Personen in Sicherheit bringen. Selbstschutz des Ersthelfers beachten. Nach Stoffkontakt Arzt hinzuziehen. Dämpfe
können Benommenheit verursachen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Nach Einatmen:
Betroffenen an die frische Luft bringen, warm und ruhig lagern.
Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt:
Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Haut mit viel Wasser und Seife gründlich waschen.
Bei auftretender Reizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Augen sofort mindestens 10-15 Minuten bei geöffnetem Lidspalt mit viel sauberem Wasser gründlich spülen.
Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Reichlich Wasser in kleinen Portionen trinken lassen, aber nur wenn die Person bei Bewusstsein ist. Kein Erbrechen
herbeiführen. Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzöger t auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

4.3 Hinweise auf ärztliche Sofor thilfe oder  Spezialbehandlung Kein Erbrechen herbeiführen, Aspirationsgefahr.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur  Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel: Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Sand, Löschpulver.

Ungeeignete Löschmittel: Wasser

5.2 Besondere vom Stoff oder  Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung gefährlicher Gase/Dämpfe möglich.
Die Exposition gegenüber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschädlich sein.
Gefährliche Verbrennungsprodukte: Kohlenoxide, Kohlenwasserstoffe, Aldehyde, Ruß.

5.3 Hinweise für  die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung:
Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Weitere Angaben:
Bereich evakuieren. Wenn möglich, Behälter aus dem Gefahrenbereich entfernen.
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Kontaminiertes Löschwasser nicht in Gewässer oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter  Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Ver fahren
Hinweise zur Expositionsbegrenzung beachten und persönliche Schutzausrüstung anlegen (Pkt.8)
Gefahrenbereich evakuieren.
Ungeschützte Personen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampf/Aerosol nicht einatmen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Austreten von größeren Mengen eindämmen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Mater ial für  Rückhaltung und Reinigung
Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit)
aufnehmen.
In geeigneten, gekennzeichneten Behältern der Entsorgung zuführen.
Verschmutzte Gegenstände/Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

Zusätzliche Angaben: Dämpfe absaugen. Zündquellen beseitigen. Explosionsschutz beachten.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur  sicheren Handhabung
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Anwendungsvorschriften genau befolgen.
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Von Hitze- und Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Explosionsgeschützte Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Dämpfe können in geschlossenen Räumen mit Luft Gemische bilden, die in Gegenwart von Zündquellen zur
Explosion führen, auch in leeren, ungereinigten Behältern.

7.2 Bedingungen zur  sicheren Lagerung unter  Berücksichtigung von Unver träglichkeiten
Anforderung an Lagerräume und Behälter :
Produkt in dichtverschlossener Originalverpackung an einem gut belüfteten Ort, kühl und trocken lagern.
Vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern.
Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Unter Verschluss aufbewahren.
Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern.

7.3 Spezifische Endanwendung(en) Nur entsprechend der Gebrauchsanweisung verwenden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der  Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwer ten:
Kohlenwasserstoffdämpfe, MAK Österreich: siehe § 6 Grenzwerteverordnung (GKV 2021)
Kohlenwasserstoffdämpfe, AGW Deutschland: siehe TRGS 900

(Fortsetzung auf Seite 5)
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DNEL-Werte:
Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexane:
Arbeiter, Langzeit-Exposition - systemische Effekte, inhalativ 5.06 mg/m³
Arbeiter, Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal 13.964 mg/kg KG/Tag
Verbraucher, Langzeit-Exposition - systemische Effekte, inhalativ 1.131 mg/m³
Verbraucher, Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal 1.377 mg/kg KG/Tag
Verbraucher, Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral 1.301 mg/kg KG/Tag

8.2 Begrenzung und Überwachung der  Exposition
Geeignete technische Steuerungseinr ichtungen
Für ausreichende Belüftung oder Absaugung am Arbeitsplatz sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Jeden unnötigen Kontakt mit dem Produkt vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen und auf
peinlichste Sauberkeit achten.
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und vor erneuter Verwendung gründlich reinigen.
Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz
Bei Überschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte geeigneten Atemschutz tragen:
Atemschutzgerät mit Vollmaske (EN 136), empfohlener Filtertyp: Gasfilter ABEK (EN 14387).
Bei Exposition durch Sprühnebel oder Aerosol geeigneten Atemschutz tragen:
Atemschutzgerät mit Vollmaske (EN 136), empfohlener Filtertyp: Kombinationsfilter ABEK-P2 (EN 143879).
Bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät (EN137) tragen.

Handschutz

Schutzhandschuhe (EN 374)

Verunreinigte Handschuhe waschen. Bei Kontamination innen, Beschädigung oder wenn die Kontamination außen
nicht entfernt werden kann, entsorgen.
Handschuhmater ial
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeit, Permeationsrate und Degradation.
Bei wiederholter oder längerer Exposition
   Nitrilkautschuk (Materialstärke > 0,55 mm; Durchbruchzeit >480 min)
   Fluorkautschuk (beliebige Stärke; Durchbruchzeit > 480 min)
   Polyvinylalkohol (PVA; beliebige Stärke; Durchbruchzeit > 480 min)
Bei Kontakt durch Spritzer
   Nitrilkautschuk (Materialstärke > 0,38 mm; Durchbruchzeit > 60 min)
   Neopren (Materialstärke > 0,75 mm; Durchbruchzeit > 60 min)
Durchdr ingungszeit des Handschuhmater ials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augen-/Gesichtsschutz

Dichtschließende Schutzbrille (EN 166)

Augendusche für den Notfall bereithalten.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Körperschutz:
Bei offenem Umgang Chemieschutzkleidung, entsprechend anerkannten Normen wie EN 13034, eventuell
flüssigkeitsdichter Vollschutzanzug erforderlich, entsprechend anerkannten Normen wie EN 14605. Bitte Angaben
des Lieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit beachten. Antistatische Schutzkleidung, entsprechend anerkannten
Normen wie EN 1149 und antistatische Arbeitsschuhe, entsprechend anerkannten Normen wie ISO 20345 und ISO
20347.

Begrenzung und Überwachung der  Umweltexposition:
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer oder
Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Form: Flüssig
Farbe: Farblos
Geruch: Fast geruchlos
Schmelzpunkt/Gefr ierpunkt: Keine Daten verfügbar.
Siedepunkt oder  Siedebeginn und Siedebereich: 51 - 61 °C [ASTM D 1078]

(Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5 % n-Hexan)
Entzündbarkeit: Leichtentzündlich.
Untere und obere Explosionsgrenze:

Untere: 1,2 % (Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5 % n-Hexan)
Obere: 7,1 % (Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5 % n-Hexan)

Flammpunkt: < -35 °C [geschlossener Tiegel, ASTM D 93]
(Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5 % n-Hexan)

Zündtemperatur : > 230 °C (Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5 % n-Hexan)
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar
pH-Wert: Nicht anwendbar (unlöslich in Wasser).
Viskosität

kinematisch: 0,45 - 0,8 mm²/s
Löslichkeit

Wasser : Nicht löslich
Ver teilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): 3,6 (Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5 % n-Hexan)
Dampfdruck: 28 kPa (Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5 % n-Hexan)
Dichte: 0,67 g/cm³
Relative Dampfdichte Keine Daten verfügbar.

9.2 Sonstige Angaben

Angaben über  physikalische Gefahrenklassen
Entzündbare Flüssigkeiten Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität Keine gefährlichen Reaktionen bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Möglichkeit gefähr licher  Reaktionen
Keine gefährlichen Reaktionen bei bestimmungsgemäßer Verwendung bekannt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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10.4 Zu vermeidende Bedingungen Feuchtigkeit, Hitze, offene Flammen, Zündquellen, elektrische Aufladung.

10.5 Unver trägliche Mater ialien Wasser, starke Oxidationsmittel, starke Säuren.

10.6 Gefähr liche Zersetzungsprodukte
Bei Verbrennung oder thermischer Zersetzung Bildung giftiger Dämpfe möglich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der  Verordnung (EG) Nr . 1272/2008

Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Es sind keine produktspezifischen Daten zur Toxikologie vorhanden.

Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexane
oral LD50 16.751 mg/kg (Ratte) (OECD 401)

dermal LD50 > 3.350 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)

inhalativ LC50/4h 259 mg/l (Ratte) (OECD 403)

CAS: 90622-56-3 Isoalkane C7-C10
oral LD50 > 5.000 mg/kg (Ratte) (ECHA)

dermal LD50 > 2.000 mg/kg (Kaninchen) (Literatur)

inhalativ LC50/4h > 21 mg/l (Ratte) (Dampf, ECHA)

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der  Atemwege/Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger  Exposition
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter  Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:
Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5 % n-Hexan
Einatmen: mögliche Symptome: Übelkeit oder Erbrechen, Kopfschmerzen, Benommenheit/Müdigkeit, Schwindel,
Bewusstlosigkeit.
Hautkontakt: mögliche Symptome: Reizungen, spröde oder rissige Haut.
Verschlucken: mögliche Symptome: Übelkeit oder Erbrechen.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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11.2 Angaben über  sonstige Gefahren
Endokr inschädliche Eigenschaften Keiner der Inhaltsstoffe ist gelistet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität
Aquatische Toxizität:
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexane
LC50/96h 18,3 mg/l (Fisch)

EC50/48h 31,9 mg/l (Wasserfloh, Daphnia magna)

EC50/72h 13,6 mg/l (Alge, Pseudokirchneriella subcapitata)

NOELR/28d 4,09 mg/l (Regenbogenforelle, Oncorhynchus mykiss)

NOELR/21d 7,14 mg/l (Wasserfloh, Daphnia magna)

NOEL/72h 3 mg/l (Alge, Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5 % n-Hexan: leicht abbaubar; Abbau 98 % (28 Tage, OECD 301 F)

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5 % n-Hexan: hohes Bioakkumulationspotenzial (BCF 501, log Kow 3,6)

12.4 Mobilität im Boden
Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5 % n-Hexan: Aufgrund seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften
ist der Stoff im Boden nur gering mobil. Er verdunstet leicht, unlöslich und schwimmt auf Wasser.

12.5 Ergebnisse der  PBT- und vPvB-Beur teilung Nicht anwendbar.

12.6 Endokr inschädliche Eigenschaften
Für Informationen zu endokrinschädigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

12.7 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur  Entsorgung

13.1 Ver fahren der  Abfallbehandlung
Empfehlung:
Material, das nicht weiterverwendet, aufbereitet oder recycelt werden kann, sollte in einer zugelassenen Einrichtung
gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Abhängig von den Vorschriften können
Abfallbehandlungsmethoden beispielsweise Ablagerung in einer Deponie oder Verbrennung umfassen.

Europäischer  Abfallkatalog:
Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüssel-Nummer gemäß europäischem Abfallkatalog festgelegt werden, da erst
der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt.
Die Abfallschlüssel-Nummer ist innerhalb der EU in Absprache mit dem Entsorger festzulegen.

Ungereinigte Verpackungen
Empfehlung:
Verpackungen sind restlos zu entleeren und unter Beachtung der jeweils geltenden örtlichen/nationalen
Bestimmungen bevorzugt einer Wiederverwendung bzw. Verwertung zuzuführen.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transpor t

14.1 UN-Nummer oder  ID-Nummer
ADR, IMDG, IATA UN1993

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ADR 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.

(Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexane),
UMWELTGEFÄHRDEND

IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (hydrocarbons, C6,
isoalkanes, <5% n-hexane), MARINE POLLUTANT

IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (hydrocarbons, C6,
isoalkanes, <5% n-hexane)

14.3 Transpor tgefahrenklassen

ADR

Klasse 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe
Gefahrzettel 3 
Class 3 Entzündbare flüssige Stoffe
Label 3 
IATA

Class 3 Entzündbare flüssige Stoffe
Label 3 

14.4 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA II

14.5 Umweltgefahren
Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für  den
Verwender Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe
Nummer zur  Kennzeichnung der  Gefahr  (Kemler -
Zahl): 33

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß
IMO-Instrumenten nicht anwendbar

UN " Model Regulation" : UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
(KOHLENWASSERSTOFFE, C6, ISO-ALKANE, <5% N-
HEXANE), 3, II, UMWELTGEFÄHRDEND

(Fortsetzung auf Seite 10)
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschr iften

15.1 Vorschr iften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschr iften für  den Stoff
oder  das Gemisch

Seveso-Kategor ie
E2  Gewässergefährdend
P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

Klassifizierung nach VbF: 2 

Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend.

15.2 Stoffsicherheitsbeur teilung Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Relevante Sätze
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Angaben:
Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
verwendet wurde: Berechnungsmethode

Abkürzungen und Akronyme:
CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
UFI: eindeutiger Rezepturidentifikator (Unique Formula Identifier)
CAS: Chemical Abstracts Service
EINECS: Europäisches Altstoffverzeichnis
GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
ABEK: Mehrbereichsfilter A, B, E, K
EEC: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
EN: Europäische Norm
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
DNEL: Expositionskonzentration ohne Auswirkungen
ECHA: Europäische Chemikalienagentur
LC50: mittlere letale Konzentration (50%)
LD50: mittlere letale Dosis (50%)
EC50: mittlere effektive Konzentration (50%)
NOEL: maximale nicht wirksame Dosis
NOELR: höchste Belastungsrate ohne beobachtete Wirkung
PBT: persistent, bioakkumulierbar und toxisch
vPvB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
ADR: Europäisches Übereinkommen über den internationalen Transport von Gefahrgütern auf der Straße
IMDG: Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter Seeschiffsverkehr (International Maritime Dangerous Goods)
IATA: International Air Transport Association
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten
REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 2
Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3

(Fortsetzung auf Seite 11)
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Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2

Quellen: Sicherheitsdatenblätter der Inhaltsstoffe

Daten gegenüber  der  Vorversion geänder t: - 


